
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/10/21 94/11/0270
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1994

Index

44 Zivildienst

Norm

ZDG 1986 §13 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Neben dem Wehrp7ichtigen tri8t auch dessen Familienangehörigen, der in seinen Angelegenheiten der Unterstützung

des wehrp7ichtigen Sohnes bedarf, die Verp7ichtung, seine wirtschaftlichen Angelegenheiten unter Bedachtnahme auf

die Präsenzdienstp7icht des Sohnes einzurichten bzw die dafür erforderlichen Dispositionen zu tre8en. Verletzt er

diese Harmonisierungsp7icht und Dispositionsp7icht, so können die daraus abgeleiteten familiären Interessen nicht

als besonders rücksichtswürdig im Sinne des Gesetzes angesehen werden (Hinweis E 28.6.1988, 88/11/0040; im

vorliegenden Fall war es Sache einer Mutter als Inhaberin eines Familienbetriebes, in dem ihr wehrp7ichtiger Sohn und

dessen nahezu arbeitsunfähiger Vater als Angestellte beschäftigt sind, die erforderlichen Vorkehrungen für die Zeit der

bevorstehenden Präsenzdienstleistung bzw Zivildienstleistung ihres Sohnes zu tre8en und auf die Wehrdienstp7icht

bzw Zivildienstp7icht ihres Sohnes überhaupt Bedacht zu nehmen. Das Unterlassen entsprechender Dispositionen wie

die mangelnde Bedachtnahme auf die Wehrdienstp7icht bzw Zivildienstp7icht überhaupt bewirkt zwangsläuAg das

Fehlen der besonderen Rücksichtswürdigkeit des geltend gemachten familiären Interesses an der Befreiung).
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